
Beschluss: 
 
Die Vorlage liegt in Form einer korrigierten Fassung vor. 
Der Ratsversammlung obliegt eine Vorberatung der Vorlage. Die Entscheidung trifft der 
Oberbürgermeister. 
 
Der Vorlage wird ohne Vortrag und Beratung mangels Widerspruch zugestimmt. 
 


